
W
as

se
r- 

u.
 S

tro
m

le
itu

ng
W

es
t E

ne
rg

ie
 u

. V
er

ke
hr

R
=4

5

G
er

ad
e

Gerade
R=45

R=100
Gerade

R
=1

00
R

=1
00

Gerade
R=100

R=80Gerade

Gerade
R=80

R=80
Gerade

R=50

R=80

R=50

Gerade

Landstraße C

Flur 10

W
eg

W
eg

Weg

Am Rather Weg

Am Örather Weg

W
eg

Weg

W
eg

MENNEKRATH

8a

36

4

35

6

8b

8c

38

1

41

1a 2
3

11

19

14

15

16

27

30

29

28

18

32

33
26

17

26

27

37

8

79

7

9

10

42

41

15

98

43

64

95

82

78

5

8

31

21

23

22

25

24

3

99

100
101

1

2

4

85

98

86

84

80

81

11

87

88

91 79

78

77

10

59

379

89
90

92

76

208

93

308

94

95

96

97

369

207

310

309

14

82

19

20

9

12

61

63

64

52
51

46

65

66

99

83

42

45

255

254

244

50
W

eg

Men
ne

kra
the

r K
irc

hw
eg

W
eg

Straße

W
eg

Weg

Weg

W
eg

W
eg

W

3,0 #

20,0 #

W

-111,7-

-34,6-

5,
5 

#

5,
5 

#

5,
5 

#

W

W

M6

3,
0 

#
G

a

Vg

Vg

Vg

Vg

M4

M4

M4

70,8 #

68,5 #

3,0 #

3,0 #

-8
1,

0-

5,15 #

5,55 #

9,25 #

7,0 #

6,
25

 #

4,
75

 #

4,75 #

4,75 #

4,75 #

5,0 #

-133,3-

-185,0-

-26,2-
-6,25-

-36,0-
-39,0-

-117,0-
-120,0-

11
0,

0 
#

Grundflächenzahl:

Bauweise:

Traufhöhe:

Firsthöhe:
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Grundflächenzahl:Grundflächenzahl:Grundflächenzahl:

Bauweise:Bauweise:Bauweise:

Traufhöhe:Traufhöhe:Traufhöhe:

Firsthöhe:Firsthöhe:Firsthöhe:

MI3MI2MI1

0,60,60,6

oo

max. 5,5 mmax. 5,5 m5,5 bis 6,5 m5,5 bis 6,5 m

max. 11,5 mmax. 11,5 m

*********

Grundflächenzahl:Grundflächenzahl:Grundflächenzahl:

Bauweise:Bauweise:Bauweise:

Traufhöhe:Traufhöhe:Traufhöhe:

Wohnungen je
Wohngebäude:

Wohnungen je
Wohngebäude:

Wohnungen je
Wohngebäude:

Wohnungen je
Wohngebäude:

Wohnungen je
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Wohnungen je
Wohngebäude:

Wohnungen je
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Wohnungen je
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MD3MD2MD1
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ooo
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max. 2max. 3max. 3max. 3max. 3

max. 7,5 m
max. 6,5 m

max. 9,5 m
max. 7,5 m

max. 9,5 m
max. 7,5 m

max. 11,5 m
max.   8,5 m

max. 11,5 m
max.   8,5 m

max. 10,5 m
max.   8,0 m

max. 10,5 m
max.   8,0 m

max. 9,5 m
max. 7,5 m

max. 9,5 m
max. 7,5 m

max. 9,5 m
max. 7,5 m

(ohne Festsetzung)

(ohne Festsetzung)

(ohne Festsetzung)(ohne Festsetzung) (ohne Festsetzung)

(ohne Festsetzung)(ohne Festsetzung) (ohne Festsetzung) (ohne Festsetzung)

10-45°22-45°
10-25°

22-45°
10-25°

35-45°35-45°22-45°
10-25°

22-45°
10-25°

22-45°
10-25°

22-45°
10-25°

max. 4,5 m

allseitig gleich 
geneigtes Dach 
oder Pultdach

allseitig gleich 
geneigtes Dach 
oder Pultdach

allseitig gleich 
geneigtes 
Satteldach

allseitig gleich 
geneigtes 
Satteldach

allseitig gleich 
geneigtes Dach 
oder Pultdach

allseitig gleich 
geneigtes Dach 
oder Pultdach

allseitig gleich 
geneigtes Dach 
oder Pultdach

allseitig gleich 
geneigtes Dach 
oder Pultdach
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STADT ERKELENZ
Bebauungsplan Nr. XXI

– Umsiedlung Borschemich –
Ortsteil Erkelenz-Mitte

BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES 

Bestandteil dieses Bebauungsplanes sind folgende 
Gutachten und Fachplanungen:
a) Landschaftspflegerischer Begleitplan des Ingeni-  
    eurbüros Wolfgang Mueller + Partner, Willich, vom 
    September 2005.
b) Geotechnische Untersuchungen des Ingenieur-
    büros Dr. Neumann & Busch Consulting, Aachen,
    vom 28. April 2004, berichtigt am 10. Mai 2005.
c) Gutachten über die Eignung der Böden für Erdbe-
    stattungen für eine geplante Neuanlage eines 
    Friedhofs in Erkelenz des Geologischen Dienstes 
    Nordrhein-Westfalen, Krefeld, vom 24. Juli 2003. 
d) Schalltechnische Untersuchung des Ingenieur-
    büros Kramer Schalltechnik GmbH, Sankt 
    Augustin, vom 12. Oktober 2004.
e) Abschlussberichte der archäologischen Prospek-
    tion (Grunderfassung) bzw. (Sondageschnitte) der 
    Firma Artemus GmbH, Köln, vom Februar bzw. 
    April 2004.

Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung.

Der Rat der Stadt Erkelenz hat in 
seiner Sitzung am 09. 06. 2004 
gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetz- 
buches beschlossen, den Bebau- 
ungsplan Nr. XXI aufzustellen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde 
im Amtsblatt Nr. 16 der Stadt 
Erkelenz vom 03. 07. 2004 öffent- 
lich bekannt gegeben.

Erkelenz, 05. 10. 2005

Die Behörden und Stellen, die Trä- 
ger öffentlicher Belange sind, wur- 
den gemäß § 4 Abs. 1 des Bauge- 
setzbuches am 21. 10. 2004 
schriftlich gebeten, zur Absicht der 
Stadt Erkelenz, den Bebauungs- 
plan Nr. XXI aufzustellen, Stellung 
zu nehmen.

Erkelenz, 10. 10. 2005

Nach Bekanntmachung im Amts- 
blatt Nr. 23 der Stadt Erkelenz vom 
24. 09. 2004 erfolgte am 12. 10. 
2004 die öffentliche Darlegung der 
Planziele gemäß § 3 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches.

Erkelenz, 10. 10. 2005

Der Ausschuss für Stadtentwick- 
lung und Wirtschaftsförderung der 
Stadt Erkelenz hat in seiner Sit- 
zung am 21. 06. 2005 beschlos- 
sen, den Entwurf des Bebauungs- 
planes Nr. XXI mit Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetz- 
buches öffentlich auszulegen.

Erkelenz, 04. 10. 2005

Der Bebauungsplan Nr. XXI hat 
nach Bekanntmachung im Amts- 
blatt Nr. 14 der Stadt Erkelenz vom 
08. 07. 2005 als Entwurf gemäß 
§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
in der Zeit vom 18. 07. 2005 bis 
einschließlich 19. 08. 2005 mit Be- 
gründung öffentlich ausgelegen. 
Die Behörden und Stellen, die Trä- 
ger öffentlicher Belange sind, wur- 
den mit Schreiben vom 14. 07. 
2005 von der öffentlichen Ausle- 
gung unterrichtet.

Erkelenz, 10. 10. 2005

Der Bebauungsplan Nr. XXI ist ge- 
mäß § 10 des Baugesetzbuches 
vom Rat der Stadt Erkelenz in sei- 
ner Sitzung am 19. 10. 2005 mit 
Begründung als Satzung beschlos- 
sen worden.

Erkelenz, 20. 10. 2005

Der Satzungsbeschluss wurde ge- 
mäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz- 
buches im Amtsblatt Nr. 20 der 
Stadt Erkelenz öffentlich bekannt 
gemacht. Damit ist der Bebauungs- 
plan Nr. XXI am 21. 10. 2005 als 
Satzung rechtsverbindlich gewor- 
den.

Erkelenz, 24. 10. 2005

Die Planunterlagen stimmen mit 
der amtlichen Katasterkarte vom 
06. 12. 2004 überein.

Die Eintragung der städtebaulichen 
Planung ist geometrisch eindeutig.

Erkelenz, 22. 09. 2005

gez. Maraite
Öff. best. Verm. Ing.

gez. Mercksgez. Mathissen

Der Bürgermeister
i. V.

gez. Lurweg
Techn. Beigeordneter

Der Bürgermeister
i. V.

gez. Lurweg
Techn. Beigeordneter

Der Bürgermeister
 

gez. Jansen

Der Bürgermeister
i. V.

gez. Lurweg
Techn. Beigeordneter

Der Bürgermeister
i. V.

gez. Lurweg
Techn. Beigeordneter

I. Zeichnerische Festsetzungen
      gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanzV 90

1. Art der baulichen Nutzung
      gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO
 
               Allgemeines Wohngebiet

               Dorfgebiet

               Mischgebiet

               Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
                – Gartenbaubetriebe –         

2. Maß der baulichen Nutzung 
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO

               Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

     Weitere Planzeichen siehe Festsetzungstabelle

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 bis 23 BauNVO

               Baulinie

               Baugrenze

     Weitere Planzeichen siehe Festsetzungstabelle

4. Flächen für den Gemeinbedarf
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

                             Fläche für den Gemeinbedarf

                             Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

                             Kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

5. Verkehrsflächen 
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

                             Straßenbegrenzungslinie

                             Verkehrsflächen

                             Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

                             Verkehrsberuhigter Bereich

                             Fuß- und Radweg                                     Wirtschaftsweg

6. Flächen für Versorgungsanlagen 
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 2 BauNVO 

               Flächen für Versorgungsanlagen

               Elektrizität                      Gas                     Abwasser

7. Grünflächen 
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

               Öffentliche Grünflächen

               Private Grünflächen, 
               Haus-/Nutzgärten und dienende Nebenanlagen

               Private Grünflächen, Kirchenpark

               Parkanlage                                                Spielplatz

               Bolzplatz, Beach-Volleyball                       Friedhof
               Street-Basketball

8. Flächen für die Landwirtschaft
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB 

               Flächen für die Landwirtschaft

9. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
    Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
       gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

               Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
               Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

10. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger
      Bepflanzungen 
          gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
  
               Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
               Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

11. Sonstige Planzeichen
 

               Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen
                     gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

               Mit einem Leitungsrecht (Lr) zu belastende Flächen 
                     gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

               Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
               Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
               kungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes
                     gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

               Firstrichtung des Hauptbaukörpers
                     gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 4 BauO NRW 

               Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
               Bebauungsplanes
                     gemäß § 9 Abs. 7 BauGB

               Abgrenzung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung
                     gemäß § 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO

               Anbauzonen

12. Nachrichtliche Übernahmen  gemäß § 9 Abs. 6 BauGB  
      Sonstige nachrichtliche Übernahmen

               Fläche mit der wasserrechtlichen Festsetzung als   
               Wasserschutzzone II
 

               Richtfunkstrecke mit beidseitigen Schutzabständen

13. Sonstige zeichnerische Darstellungen 
          ohne Festsetzungscharakter
 

               Vorgeschlagene Fläche für Verkehrsgrün
  
               Vorgeschlagener Baumstandort / öffentliche Parkplätze
   
               Vorhandene unterirdische Leitungstrasse (Systemdarstellung) 
  
               Vorhandene Grundwassermessstellen 
 
               Maßangaben in Meter: paralleler Abstand zweier Linien
  
               Maßangaben in Meter: Abstand zwischen zwei Punkten

               Straßenachse mit 90°/180° Winkel

z.B. 0,4

WF+R

z.B. 16,0 #

P
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z.B. -10,0-

1
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen 
         gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Allgemeine Wohngebiete (WA) (gemäß § 4 in Verbindung mit § 1 BauNVO)
In den allgemeinen Wohngebieten sind die gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen 
• Nr. 3 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.

In den allgemeinen Wohngebieten sind die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
• Nr. 4 Gartenbaubetriebe und 
• Nr. 5 Tankstellen
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Dorfgebiete (MD) (gemäß § 5 in Verbindung mit § 1 BauNVO)

Bereiche MD1 und MD1  3
In den mit MD1 und MD1  3  festgesetzten Bereichen sind die gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen 
Nutzungen
• Nr. 5 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
• Nr. 7 Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
• Nr. 8 Gartenbaubetriebe
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.

In den mit MD1 und MD1  3  festgesetzten Bereichen sind die gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen 
Nutzungen 
• Nr. 4 Betriebe zur Be- und Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
• Nr. 9 Tankstellen 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

In den mit MD1 und MD1  3  festgesetzten Bereichen sind die gemäß § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
• Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten 
   allgemein zulässig sind,
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

In den mit MD1 festgesetzten Bereichen sind Betriebe mit Tierhaltung nicht zulässig. Eine Tierhaltung ist nur zur 
Selbstversorgung und zu Freizeitzwecken zulässig (gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO).
In dem mit MD1  3  festgesetzten Bereich ist eine Tierhaltung bis max. 1 GV (Großvieheinheit) je vollen 250 qm 
Grundstücksfläche zulässig (gemäß § 1 Abs. 4 und 8 BauNVO BauNVO).

In dem mit MD1  3  festgesetzten Bereich sind Wohngebäude und Wohnnutzungen nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 4 und 
8 BauNVO).

Bereiche MD2, MD2  2  und MD3

In den mit MD2, MD2  2  und MD3 festgesetzten Bereichen sind die gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen 
Nutzungen 
• Nr. 1 Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 

• Nr. 5 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
• Nr. 7 Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.

In den mit MD2, MD2  2  und MD3 festgesetzten Bereichen sind die gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen 
Nutzungen 
• Nr. 4 Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
• Nr. 8 Gartenbaubetriebe
• Nr. 9 Tankstellen 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

In den mit MD2, MD2  2  und MD3 festgesetzten Bereichen sind die gemäß § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen 
• Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten 
   allgemein zulässig sind,
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

In den mit MD2, MD2  2  und MD3 festgesetzten Bereichen sind Betriebe mit Tierhaltung nicht zulässig. Eine Tierhaltung 
ist nur zur Selbstversorgung und zu Freizeitzwecken zulässig (gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO).

In dem mit MD2  2  festgesetzten Bereich sind Wohngebäude und Wohnnutzungen nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 4 und 
8 BauNVO).

1.3 Mischgebiete (MI) (gemäß § 6 in Verbindung mit § 1 BauNVO)
In den Mischgebieten sind die gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen 
• Nr. 6 Gartenbaubetriebe
• Nr. 7 Tankstellen
• Nr. 8 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebietes, die überwiegend gewerblich 
   geprägt sind, 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

In den Mischgebieten sind die gemäß § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
• Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten 
   allgemein zulässig sind,
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

In dem mit MI1  3  festgesetzten Bereich sind Wohngebäude und Wohnnutzungen nicht zulässig (gemäß § 1 Abs. 4 und 
8 BauNVO).

1.4 Sondergebiet (SO) –Gartenbaubetriebe– (gemäß § 11 BauNVO)
In dem Sondergebiet –Gartenbaubetriebe– sowie dem Sondergebiet  5  –Gartenbaubetriebe– sind Gartenbaubetriebe 
und Baumschulen allgemein zulässig.
In dem mit Sondergebiet  5  –Gartenbaubetriebe– festgesetzten Bereich sind darüber hinaus Wohngebäude und 
Wohnnutzungen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig, wenn diese dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber 
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

In dem Sondergebiet –Gartenbaubetriebe– sowie in dem Sondergebiet  5  –Gartenbaubetriebe– sind 
• Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe, 
• Kleinsiedlungen und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,
• Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, soweit es sich 
   um Anlagen handelt, die dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb dienen,
ausnahmsweise zulässig.

In dem Sondergebiet –Gartenbaubetriebe– sowie in dem Sondergebiet  5  –Gartenbaubetriebe– sind Betriebe mit 
Tierhaltung unzulässig. Eine Tierhaltung ist nur zur Selbstversorgung und zu Freizeitzwecken zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (gemäß §§ 16 und 18 BauNVO)

2.1 Bezugspunkt (BP)
Bezugspunkt (BP) für die Bemaßung der Höhe der baulichen Anlagen ist die Höhe der fertig ausgebauten, an das 
Grundstück angrenzenden Verkehrsfläche (Oberkante Gehweg/Oberkante Verkehrsfläche) in Höhe der Mitte der 
überbaubaren Grundstücksfläche. Bei Eckgrundstücken ist die höher gelegene Verkehrsfläche maßgebend.

2.2 Traufhöhe (TH)
Als Traufhöhe baulicher Anlagen gilt die Differenz zwischen der Höhe des Bezugspunktes (BP) und dem Schnittpunkt 
der Außenkante der Außenwand mit der Oberkante der traufseitigen Dachhaut. 

In den mit MD1, MD2, MD3 und WA3 festgesetzten Bereichen darf die Traufhöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des 
Bezugspunktes (BP) um max. 4,50 m überschreiten. In dem mit MD2  2  festgesetzten Bereich darf die Traufhöhe 
baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) um max. 3,50 m überschreiten.

In den mit WA1, WA2 und MI3 festgesetzten Bereichen darf die Traufhöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugs- 
punktes (BP) um max. 5,50 m überschreiten. Abweichend darf in dem mit MI3  1  festgesetzten Teilbereich der über- 
baubaren Grundstücksflächen die Traufhöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) um max. 4,50 m 
überschreiten.

In den mit MI1 und MI2 festgesetzten Bereichen darf die Traufhöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes 
(BP) um mind. 5,50 m bis max. 6,50 m überschreiten. Abweichend darf in den mit MI2  1  festgesetzten Teilbereichen der 
überbaubaren Grundstücksflächen die Traufhöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) um max. 
4,50 m überschreiten.

2.3 Firsthöhe (FH)
Als Firsthöhe baulicher Anlagen gilt die Differenz zwischen der Höhe des Bezugspunktes (BP) und der oberen 
Dachkante. Maßgebend ist das eingedeckte Dach. 

In den mit MD1, MD2, MD3 und WA3 festgesetzten Bereichen darf die Firsthöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des 
Bezugspunktes (BP) um max. 9,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt abweichend hiervon ein Maß von max. 7,50 m. 
Die Firsthöhe baulicher Anlagen darf die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) in dem mit MD1  3  festgesetzten Bereich 
um max. 11,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt abweichend hiervon ein Maß von max. 8,50 m.
Die Firsthöhe baulicher Anlagen darf die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) in dem mit MD2  2  festgesetzten Bereich 
um max. 7,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt abweichend hiervon ein Maß von max. 6,50 m. 

In den mit WA1, WA2 und MI3 festgesetzten Bereichen darf die Firsthöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugs- 
punktes (BP) um max. 10,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt abweichend hiervon ein Maß von max. 8,00 m. 
Abweichend darf die Firsthöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) in dem mit MI3  1  festge- 
setzten Teilbereich der überbaubaren Grundstücksflächen um max. 9,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt 
abweichend hiervon ein Maß von max. 7,50 m.

In den mit MI1 und MI2 festgesetzten Bereichen darf die Firsthöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes 
(BP) um max. 11,50 m überschreiten. 
Abweichend darf die Firsthöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) in den mit MI2  1  festge- 
setzten Teilbereichen der überbaubaren Grundstücksflächen um max. 9,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt 
abweichend hiervon ein Maß von max. 7,50 m.
In dem mit MI1  3  festgesetzten Bereich darf die Firsthöhe baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) 
um max. 11,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt abweichend hiervon ein Maß von max. 8,50 m.

In dem festgesetzten Sondergebiet –Gartenbaubetriebe– sowie Sondergebiet  5  –Gartenbaubetriebe– darf die Firsthöhe 
baulicher Anlagen die Höhenlage des Bezugspunktes (BP) um max. 11,50 m überschreiten. Für Pultdächer gilt 
abweichend hiervon ein Maß von max. 8,50 m.

2.4 Erdgeschossfußbodenhöhe
Die Erdgeschossfußbodenoberkante des fertigen Fußbodens baulicher Anlagen darf die Höhenlage des Bezugspunktes 
(BP) um max. 0,50 m überschreiten.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen – Flächen
    für Nebenanlagen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Baulinien (gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO)
Eine Unterschreitung der Baulinien in den mit MI2 festgesetzten Bereichen um bis zu 1,00 m ist gemäß § 23 Abs. 2 
BauNVO ausnahmsweise zulässig.

Für die Baulinie in dem mit WA2 festgesetzten Bereich gilt, dass entlang der Baulinie anstelle eines Gebäudes 
abweichend auch eine Mauer errichtet werden darf (siehe hierzu auch Ziffer 9 (2) der Bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen).

3.2 Baugrenzen (gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO)
Das Überschreiten der vorderen Baugrenze durch Anbauten untergeordneter Bauteile (z.B. Wintergärten, Balkone, 
Vorbauten, Erker oder Kellerersatzräumen) ist unzulässig.

Das Überschreiten der hinteren Baugrenze durch Anbauten untergeordneter Bauteile (z.B. Wintergärten, Balkone, 
Vorbauten, Erker oder Kellerersatzräumen) ist in den mit WA1, WA3 und MD3 festgesetzten Bereichen in einer Tiefe von 
bis zu 5,0 m und einer Breite von bis zu 50 % der Fassadenbreite des Gebäudekörpers gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässig, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Das Überschreiten der hinteren 
Baugrenze ist innerhalb der Wasserschutzzone II unzulässig.

3.3 Nebenanlagen (gemäß § 14 in Verbindung mit § 23 Abs. 5 BauNVO)
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sind innerhalb der Wasserschutzzone II unzulässig.

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung »Haus-/ 
Nutzgärten und dienende Nebenanlagen« unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Nebenanlagen auf den privaten 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung »Haus-/Nutzgärten und dienende Nebenanlagen«, wenn die baulichen Anlagen
• der Hobbytierhaltung,
• der Selbstversorgung dienenden Nutztierhaltung,
• der Unterhaltung und Pflege des Grundstückes 
dienen und wenn hierdurch max. 20 % der festgesetzten privaten Grünfläche des jeweiligen Grundstückes überbaut wird 
und sich diese baulichen Anlagen außerhalb der Wasserschutzzone II befinden.

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind außerhalb der hierfür festgesetzten Flächen unzulässig.

4. Flächen für Garagen, Carports und Stellplätze 
      (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 6 BauNVO)

Garagen, Carports und Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie den dafür festgesetzten 
Flächen unzulässig. 
Kellergaragen sind in allen Bereichen unzulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den mit WA1, WA2 und MD festgesetzten Bereichen wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB die höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen pro Wohngebäude mit 3 Wohnungen festgesetzt.

In den mit WA3 festgesetzten Bereichen wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB die höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
pro Wohngebäude mit 2 Wohnungen festgesetzt.

6. Ver- und Entsorgungsleitungen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

7. Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser)
     (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB in Verbindung mit § 51a LWG)

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Das Regenwasser von privaten und öffentlichen Grundstücken ist an 
den öffentlichen Regenwasserkanal anzuschließen. Es darf nur nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser 
gemäß der Einstufung des Runderlasses des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver- 
braucherschutz NW vom 26.05.2004 in den öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet werden. Für belastetes 
Niederschlagswasser ist entsprechend den Anforderungen des Runderlasses auf den Grundstücken vor Einleitung in 
öffentliche Abwasseranlagen eine Vorbehandlung durchzuführen.

8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
    Landschaft (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

8.1 M 1: Gehölzpflanzung entlang der B 57 
Die festgesetzte öffentliche Grünfläche entlang der B 57 und auf einem Teilstück bis zum festgesetzten Lärmschutzwall 
entlang der Nordtangente ist auf einer Breite von ca. 8-25 m mit einem Gehölzstreifen mit zu den vorhandenen Wegen 
gelegenen Krautsäumen (ca. 2,50 m breit) anzupflanzen. Unter Beachtung der Grenzabstände und Nutzung hat hier 
eine Pflanzung mit standortgerechten bodenständigen Sträuchern und Bäumen II. Ordnung zu erfolgen. Öffnungen für 
Zugänge und Zufahrten sind erlaubt.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

8.2 M 2: Gehölzpflanzung im Bereich der geplanten Ballspielfläche 
Am Nord- und Ostrand der festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung »Bolzplatz, Beach- 
Volleyball, Street-Basketball« sind ca. 15 m breite Gehölzstreifen anzupflanzen. Unter Beachtung der Grenzabstände 
und Nutzung hat hier eine Pflanzung mit standortgerechten bodenständigen Sträuchern und Bäumen II. Ordnung zu 
erfolgen. Öffnungen für Zugänge und Zufahrten sind erlaubt.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

8.3 M 3: Ortsrandgrün zwischen B 57 und Wasserwerk 
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächenstreifen am nördlichen Ortsrand zwischen der B 57 und dem 
Wasserwerk ist in einem mindestens 8 m breiten Streifen ein ca. 2 m breiter Wirtschaftsweg mit 0,50 m Bankett und ein 
ca. 5,50 m breiter Gehölzstreifen mit Krautsaum anzupflanzen.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

8.4 M 4: Ortsrandgrün südlich des Wasserwerkes und am Ostrand 
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächenstreifen entlang der Ortsränder südlich des Wasserwerkes und im 
Osten des Plangebietes ist z.T. parallel zu den vorhandenen Wegen ein ca. 3-5 m breiter Gehölzstreifen mit Krautsaum 
anzupflanzen.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

8.5 M 5: Gehölzpflanzung nördlich des geplanten Friedhofes 
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünfläche nördlich des festgesetzten Friedhofes ist ein ca. 10 m breiter Gehölz- 
streifen mit zu den Wegen gelegenem Krautsaum (ca. 2,50 m breit) anzupflanzen. Unter Beachtung der Grenzabstände 
hat hier eine Pflanzung mit standortgerechten bodenständigen Sträuchern und Bäumen II. Ordnung zu erfolgen.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

8.6 M 6: Anlegen von Obstwiesen  
Innerhalb der festgesetzten Fläche für die Landwirtschaft am östlichen Ortseingang ist mindestens je 200 qm ein 
Obstbaum, mit einem Stammumfang von mindestens 8-10 cm in den Wildkrautwiesen zu pflanzen. Hierbei sind auch 
Wildobst- und Altobstsorten zu pflanzen. Unter den Streuobstbeständen ist ein flächiger Wiesenunterwuchs auszusäen.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

9. Mit einem Leitungsrecht (Lr) zu belastende Flächen 
     (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die festgesetzten Leitungsrechte (Lr) umfassen die Befugnisse der Stadt Erkelenz unterirdische Ver- und Entsor- 
gungsleitungen sowie der Firma »West Energie und Verkehr« die unterirdischen Wasser-, Gas- und Stromleitungen 
sowie der Firma »Deutsche Telekom AG« die unterirdischen Telekommunikationslinien zu unterhalten und zu verlegen. 
Pflanzmaßnahmen sind auf die Schutzbelange der Leitungstrassen abzustimmen. 

10. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
        (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Auf den festgesetzten Flächen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist eine aktive Schallschutzeinrichtung 
(Lärmschutzwall) mit einer Höhe von mind. 5,0 m zu errichten. Der Nullpunkt zur Ermittlung des Wallfußes ist das 
gemittelte Flächenniveau des höchsten Punktes der südlich angrenzenden ausgebauten Verkehrsfläche (nördlicher 
Fahrbahnrand der Düsseldorfer Straße).

11. Pflanzgebote von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
        (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

11.1 Pflanzgebote auf den Flächen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
Der Lärmschutzwall entlang der Nordtangente ist zu begrünen. Die Eingrünung hat mit standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern in Abhängigkeit der Funktion zu erfolgen. Die Pflanzung erfolgt als Feldgehölzpflanzung in Gruppen mit 
standortgerechten bodenständigen Bäumen und Sträuchern.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

11.2 Baumpflanzungen I. Ordnung (Mindest-Stammumfang 18 – 20 cm)
Innerhalb der Verkehrsflächen sind folgende Baumpflanzungen vorzunehmen:
• Ortskern: Dorflinde:  1 Baum
• Dorfstraße A im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf:  7 Bäume
• Anger innerhalb der Planstraße J:  7 Bäume
• Parkstände am Friedhof:  5 Bäume
• Landstraße C nach Mennekrath: Baumreihe mit Baumabstand von höchstens 15 m

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage sind folgende Baumpflanzungen 
vorzunehmen:
• kleiner Grünplatz zwischen der Dorfstraße A / Planstraße F:  5 Bäume
• zentraler Grünzug zwischen den mit WA3 festgesetzten Baugebieten: Baumallee, Baumabstand von höchstens 15 m

Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

11.3 Baumpflanzungen II. Ordnung
Innerhalb der Verkehrsflächen sind im Bereich der Dorfstraßen A und B sowie der Wohnstraßen D – N Bäume II. 
Ordnung, Mindest-Stammumfang 18 – 20 cm, zu pflanzen. Die Baumstandorte sind in Abhängigkeit von Parkständen, 
Zugängen, Zufahrten und Leitungstrassen anzulegen.
Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die genaue Lage bzw. die genaue Artenwahl der Pflanzmaßnahmen ist 
Bestandteil der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

III. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
          gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 86 BauO NRW

1. Geländeoberflächen
Die Geländeoberfläche wird festgesetzt als eine horizontale Fläche durch den Bezugspunkt (BP), die durch das 
Baugrundstück begrenzt wird.

2. Dachformen 
(1) In den mit MI1 und MI2 festgesetzten Bereichen sind nur allseitig gleich geneigte Satteldächer mit einer Dachneigung 
von 35 bis 45° zulässig. In den mit  1  und  3  festgesetzten Bereichen der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
Dächer mit einer Dachneigung von 10 bis 45° zulässig. Krüppelwalmdächer sind unzulässig.

(2) In den mit WA, MD und MI3 festgesetzten Bereichen sind nur allseitig gleich geneigte Dächer mit einer Dachneigung 
von 22 bis 45° zulässig. Pultdächer sind nur zulässig mit einer zur Straße geneigten Dachneigung von 10 bis 25°. In den 
mit  1  ,  2  ,  3   und  4   festgesetzten Bereichen der überbaubaren Grundstücksflächen sind Dächer mit einer 
Dachneigung von 10 bis 45° zulässig.

(3) In dem Sondergebiet –Gartenbaubetriebe– sowie dem Sondergebiet  5  –Gartenbaubetriebe– sind Dächer mit einer 
Dachneigung von 10 bis 45° zulässig.

(4) In den mit WA, MD und MI3 festgesetzten Bereichen sind Dächer mit einem Krüppelwalm zulässig, wenn die Höhe 
der Abwalmung in der senkrechten Projektion zur Wand gemessen maximal 1/3 der Höhe des Giebeldreiecks 
(= Differenz Firsthöhe – Traufhöhe) beträgt. 

(5) Garagen, Carports und Nebengebäude, die mind. 3,00 m hinter die vordere, der Verkehrsfläche zugewandten 
Bauflucht des Hauptbaukörpers zurücktreten, sind mit Sattel-, Walm-, Pult- oder Flachdächern zulässig.

3. Dachaufbauten
(1) In den mit MI, MD, WA und SO  5  festgesetzten Bereichen sind Dachgauben bis zu einer Breite von max. 3,00 m 
zulässig. Die Summe ihrer Breiten darf 50% der Gebäudebreite der jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten. Der 
Abstand zur nächstgelegenen Giebelwand (Außenkante) muss min. 1,50 m betragen.
Der höchste Punkt einer Dachgaube hat vom First einen Abstand von min. 1,50 m einzuhalten, maßgebend ist das 
eingedeckte Dach.
Die Höhe der Dachgauben darf 1,80 m nicht überschreiten. Maßgebend für die Höhe einer Dachgaube ist der 
Schnittpunkt ihrer Vorderkante mit der Dachhaut und der First der Dachgaube.

(2) Dachgauben, die sich auf einem Gebäude befinden, sind in einer Höhe anzuordnen.

(3) Auf Dächern mit einer Dachneigung von unter 35° sind Dachgauben unzulässig. Dachgauben in der 2. Dachebene 
sind unzulässig.

(4) Zwischen Dachgauben und/oder Zwerchgiebeln –und häusern ist ein Abstand von min. 1,50 m einzuhalten.

(5) Die Summe der Breiten der Dachaufbauten (Zwerchgiebel und –häuser) und der Dachgauben darf einschließlich 
untergeordneter Bauteile 50% der Gebäudebreite der jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten.

(6) Straßenseitig orientierte Dacheinschnitte sind unzulässig.

4. Untergeordnete Bauteile
(1) In den mit MI, MD, WA und SO  5  festgesetzten Bereichen sind sich aus der Fassade entwickelnde Dachaufbauten 
(Zwerchgiebel oder –häuser) oder Erker bis zu einer Breite von max. 5,00 m zulässig.
Die Summe der Breiten der untergeordneten Bauteile (Zwerchgiebel / Zwerchhäuser) darf einschließlich Dachaufbauten 
50% der Gebäudebreite der jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten.
Der Abstand zur nächstgelegenen Giebelwand (Außenkante) muss min. 1,50 m betragen.

(2) Auf Dächern mit einer Dachneigung von unter 35° sind Zwerchgiebel oder –häuser unzulässig.

5. Dachüberstände 
(1) In den mit MI1 und MI2 festgesetzten Bereichen ist bei geneigten Dächern ein Dachüberstand an der Traufseite 
einschließlich der Dachrinne von max. 0,30 m zulässig. Maßgebend ist die horizontale Linie senkrecht gemessen von 
der Außenkante der Außenwand bis zur unteren Abschlusskante des Daches. Bei geneigten Dächern ist am Ortgang ein 
Dachüberstand unzulässig. 

(2) In den mit WA, MD, MI3 und SO  5  festgesetzten Bereichen sowie abweichend in den mit  1  festgesetzten Bereichen 
der überbaubaren Grundstücksflächen und mit MD1  3  , MD2  2  , MI1  3  festgesetzten Bereichen ist bei geneigten 
Dächern ein Dachüberstand an der Traufseite einschließlich der Dachrinne von max. 1,00 m zulässig. Maßgebend ist die 
horizontale Linie senkrecht gemessen von der Außenkante der Außenwand bis zur unteren Abschlusskante des Daches. 

Bei geneigten Dächern ist am Ortgang ein Dachüberstand von max. 0,50 m zulässig. 

6. Dacheindeckungsmaterialien
(1) Die Dachflächen eines Gebäudes sind in Material, Form und Farbe einheitlich einzudecken. Hiervon ausgenommen 
sind die mit MD1  3  , MI1  3  , SO –Gartenbaubetriebe– festgesetzten Bereiche.

(2) Bei geneigten Dächern sind nur Dachbausteine in anthrazit bzw. rot bis dunkelbraun zulässig. Glasierte und stark 
glänzende Dachbausteine sind unzulässig. 

(3) Bei geneigten Dächern mit einer Dachneigung unter 22° und für Dachflächen von Dachaufbauten sowie für unterge- 
ordnete Bauteile der Dachfläche sind abweichend auch Dacheindeckungen in Zink- und Aluminiumblech zulässig.

(4) Abweichend sind in den mit WA, MD, MI3 und SO  5  festgesetzten Bereichen sowie in den mit  1  festgesetzten 
Bereichen der überbaubaren Grundstücksflächen und mit MD1  3  , MD2  2  , MI1  3  festgesetzten Bereichen Grasdächer 
zulässig.

7. Fassadenmaterialien
(1) Für die Fassadenoberflächen von Außenwände von Gebäuden in den mit MI1 und MI2 festgesetzten Bereichen ist nur 
rotes bis rotbraunes bzw. weiß geschlämmtes Ziegel- und Klinkermauerwerk im Format bis 2 DF zulässig. 
Die Fassadenoberflächen von Außenwänden von Garagen und Nebengebäude sind in Form, Farbe und Material auf den 
Hauptbaukörper abzustimmen.

(2) Für die Fassadenoberflächen von Außenwänden von Gebäuden in den mit WA, MD, MI3 und SO  5  festgesetzten 
Bereichen sowie abweichend in den mit  1  festgesetzten Bereichen der überbaubaren Grundstücksflächen und mit 
MD1  3  , MD2  2  , MI1  3  festgesetzten Bereichen ist nur rotes bis rotbraunes bzw. weiß geschlämmtes Ziegel- und 
Klinkermauerwerk im Format bis 2 DF sowie Putz in den abgetönten Farben weiß, gelb, ocker, rot und braun zulässig.
Die Fassadenoberflächen von Außenwänden von Garagen und Nebengebäuden sind in Farbe und Material auf den 
Hauptbaukörper abzustimmen.

(3) Gemäß § 86 Abs. 5 BauO NRW können in den mit WA, MD, MI3 und SO  5  festgesetzten Bereichen sowie in den mit  
1  festgesetzten Bereichen der überbaubaren Grundstücksflächen und mit MD1  3  , MD2  2  , MI1  3  festgesetzten Be- 
reichen für die Außenwände von Gebäuden weißes Klinkermauerwerk im Format bis 2 DF in ziegelgleicher Oberfläche 
sowie Holz in Deckbrett-/ Boden-Deckelschalung oder Stülpschalung in den abgetönten Farben weiß, gelb, ocker, rot 
und braun zugelassen werden.

(4) Zusätzlich sind in den mit MD1  3  und MI1  3  festgesetzten Bereichen Metall- oder Kunststofffassaden in den abge- 
tönten Farben grün, ocker, rot oder braun zulässig.

8. Vorgärten
(1) Als Vorgärten gelten die Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und der Straßenverkehrsfläche zugewandten 
Gebäudeaußenkante bzw. deren Verlängerung bis zur seitlichen Grundstücksgrenze. Bei Eckgrundstücken ist die 
Verkehrsfläche ausschlaggebend, von welcher die bauliche Anlage erschlossen wird (Zuwegung/Eingangsseite).

(2) Die Vorgärten sind, abgesehen von den Zuwegungen und Zufahrten, unversiegelt zu belassen und gärtnerisch zu 
gestalten.

(3) In den mit MI festgesetzten Bereichen dürfen Vorgärten mit eine Tiefe von weniger als 1,0 m befestigt werden.

9. Einfriedungen

(1) Einfriedungen im Bereich des Vorgartens sind ausschließlich als lebende Hecke bis zu einer Höhe von max. 1,30 m, 
auch in Verbindung mit einem transparenten Zaun (Maschendrahtzaun oder Vergleichbares) sowie als Klinkermauer- 
werk und als verputztes Mauerwerk bis zu einer Höhe von jeweils max. 0,80 m zulässig. Das Mauerwerk und der Putz 
sind auf die Fassadenoberflächen der Außenwände des Hauptbaukörpers abzustimmen.

(2) In dem mit WA2 festgesetzten Bereich sind Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche (Dorfstraße) nur entlang 
der festgesetzten Baulinie zulässig. Als Einfriedung ist hier ausschließlich Klinkermauerwerk oder verputztes Mauerwerk 
mit einer Höhe von mind. 1,30 bis max. 3,00 m zulässig. Das Mauerwerk und der Putz sind auf die Fassadenoberflächen 
der Außenwände des Hauptbaukörpers abzustimmen.

(3) Einfriedungen außerhalb des Vorgartens, die
• an eine öffentliche Verkehrsfläche, 
• an die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung »Parkanlage/Spielplatz« bzw. »Lärmschutzwall« oder 
• an eine außerhalb des Plangebietes liegende landwirtschaftliche Nutzfläche/Wirtschaftsweg
grenzen, sind nur als lebende Hecke zulässig, auch in Verbindung mit einem transparenten Zaun (Maschendrahtzaun 
oder Vergleichbares), der bis zu einer Höhe von max. 2,00 m zulässig ist.

10. Abfallbehälter und Mülltonnen
Abfallbehälter, Mülltonnen und Mülltonnenbehälter außerhalb von Gebäuden sind derart mit Pflanzen und Gehölzen zu 
umstellen, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht sichtbar sind, oder in Schränken einzuhausen, die mit 
Rank-/Kletterpflanzen einzugrünen sind.

11. Werbeanlagen
(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

(2) Werbeanlagen sind nur an den der öffentlichen Straßenseite zugewandten Grundstücks- und Gebäudeseiten zu- 
lässig. Darüber hinaus sind Werbeanlagen nur im Erdgeschoss-/Eingangsbereich der Fassadenflächen in einer Größe 
von max. 2,00 qm Fassaden- oder Abwicklungsfläche der Werbeanlage zulässig.

(3) Werbeanlagen sowie Beschriftung auf Dachflächen und Fenstern sind unzulässig.

(4) Werbeanlagen dürfen nur max. 0,50 m über die Gebäudefront in den öffentlichen Raum hineinragen.

(5) Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sind auch als freistehende Anlagen mit einer Größe von max. 2,00 qm auf 
Masten oder als Stelen mit einer Höhe von max. 3,00 m am öffentlichen Straßenraum zulässig.

(6) Werbeanlagen mit Wechsel-, Lauf- oder Blinklicht sowie anderen Lichteffekten sind unzulässig.

IV. Hinweise
1. Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der wasserrechtlich festgesetzten Wasserschutzzone III A und stellenweise auch 
innerhalb der Wasserschutzzone II. Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung der Wasserschutzgebiete 
Wegberg-Uevekoven und Erkelenz-Mennekrath vom 01. September 1989 ist entsprechend zu beachten. 

2. Wassergefährdende Betriebe und Anlagen / Gartenbaubetriebe
Insbesondere bei Betrieben und Anlagen, in denen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 19g Wasserhaus- 
haltsgesetz oder häufig mit Pflanzenbehandlungs- und Düngemitteln umgegangen wird, ist die o. a. Wasserschutz- 
gebietsverordnung Erkelenz-Mennekrath zu beachten. Eine Gefährdung des Grundwassers ist durch entsprechende 
bauliche und/oder betriebliche Maßnahmen auszuschließen. 

3. Neuanlage eines Friedhofes
Für die Neuanlage eines Friedhofes wird auf das erforderliche Befreiungsverfahren nach § 10 Abs. 1 der Ordnungs- 
behördlichen Verordnung bzw. das Genehmigungsverfahren nach § 2 Bestattungsgesetz NRW hingewiesen.

4. Grundwasser
Das Plangebiet liegt im Bereich der durch den Braunkohlenbergbau bedingten Grundwasserbeeinflussung.

5. Niederschlagswasser
Das Niederschlagswasser von Dachflächen ist in den Regenwasserkanal (Trennsystem) einzuleiten oder als Brauch- 
wasser zu nutzen. Eine Versickerung des anfallenden Regenwassers nach § 51a Landeswassergesetz ist auf Grund der 
zur Versickerung nicht geeigneten Bodenverhältnisse ausgeschlossen.

6. Bergbauliche Einwirkungen (Verwerfungszone)
Das Plangebiet liegt im Nahbereich einer geologischen Verwerfungszone (Wegberger Sprung mit Vorstaffel-Sprüngen). 
Aufgrund der Sümpfungsauswirkungen des Braunkohlenbergbaues sind ungleichmäßige Bodenbewegungen nicht 
auszuschließen. Das Bergamt Düren wurde an der Planung beteiligt und verweist auf die durch den Braunkohlen- 
bergbau verursachte Grundwasserbeeinflussung. Der Bergbautreibende, die RWE Power AG, der ein Überwachungs- 
netz von Festpunkten für Geländehöhenveränderungen unterhält, wurde ebenfalls an der Planung beteiligt. Aufgrund der 
in der Vergangenheit durch den Bergbautreibenden in Erkelenz durchgeführten Präzisionshöhenmessungen ist für das 
Plangebiet keine Bewegungsaktivität zu verzeichnen und somit eine Bergschadensgefährdung durch den 
Braunkohletagebau nicht erkennbar.

7. Bodendenkmäler
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde durch eine archäologische Prospektion hinsichtlich des bodendenk- 
malpflegerischen Konfliktpotenzials untersucht. Im westlichen Plangebiet entlang der B 57 wurde im Bereich und im 
Umfeld des festgesetzten Sondergebietes die Denkmalfähigkeit und Denkmalwürdigkeit einer mitteleisenzeitlichen, einer 
späteisenzeitlichen sowie einer römischen Fundstelle festgestellt. Die Eintragung der Bodendenkmäler gemäß § 3 
Denkmalschutzgesetz NRW ist vorgesehen.

Die Bodendenkmäler, die durch die Realisierung der Bauvorhaben betroffen werden, sind wissenschaftlich zu unter- 
suchen, zu ergraben und zu bergen sowie zu dokumentieren. Umfang und Ausmaß der archäologischen Untersuchun- 
gen regelt die Erlaubnis nach § 9 Denkmalschutzgesetz NRW.

Obwohl das restliche Plangebiet ebenfalls systematisch nach Bodendenkmälern untersucht wurde, ist nicht auszu- 
schließen, dass bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler entdeckt werden können. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Stadt Erkelenz als Untere Denkmalbehörde unverzüglich anzuzeigen und die Fundstelle zunächst unverändert zu 
erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW).

8. Altlasten
Zurzeit liegen keine Erkenntnisse über Altlastenverdachtsflächen vor.

9. Kampfmittelfunde
Das Plangebiet liegt in einem ehemaligen Kampfgebiet und wurde im Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf, Kampf- 
mittelbeseitigung Rheinland, Außenstelle Aachen, auf Kampfmittel untersucht. Es wurden Kampfmittelräumarbeiten 
durchgeführt. Insoweit ist das Plangebiet als frei von Kampfmitteln anzusehen. 
Eine Gewähr dafür, dass sich auf den geräumten Flächen keine Kampfmittel mehr befinden, kann gleichwohl nicht 
übernommen werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit einzustellen und 
umgehend die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen.

10. Nachbarrecht
Auf die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes Nordrhein-Westfalen bezüglich der Standorte von Einfriedungen (§ 36 
NachbG NRW) und erforderlichen Grenzabstände für bestimmte Bäume, Sträucher, Rebstöcke und Hecken (§§ 41 und 
42 NachbG NRW) sowie die Verdoppelung der Grenzabstände (§ 43 NachbG NRW) wird hingewiesen.

Hinweis:
Diese Planzeichnung ist 
eine Darstellung des 
Ursprungsbebauungs- 
planes mit Einarbeitung 
der rechtskräftigen 1. bis 
5. Änderung unter Ver- 
wendung von Kataster- 
grundlagen mit Stand 
vom Februar 2009.

mit Einarbeitung der 1. bis 5. Änderung

Übersicht: ohne Maßstab
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